
Sehr geehrte Damen und Herren,

in Vorbereitung auf die Bundestagswahl 2013 möchten wir Ihnen folgendes mitteilen. 
Wahlwerbung ist in der Sondernutzungsatzung der Stadt Kohren-Sahlis geregelt.
Ein Infostand könnte auf dem Wochenmarkt an der Kaufhalle zugewiesen werden 
(max. 3m x 5 m). Plakate dürfen ausschließlich an Lichtmasten in Größe A1 
angebracht werden. Im Einzugsbereich von Kohren-Sahlis, dazu gehören die Orte 
Rüdigsdorf, Neuhof, Pflug, Altmörbitz, Dolsenhain, Gnandstein, Wüstenhain, Terpitz, 
Walditz, Eckersberg, Linda, Jahnshain, Meusdorf und die Stadt Kohren-Sahlis selbst, 
ist die Stückzahl auf 40 Plakate pro Partei begrenzt. Die Plakatierung muss beantragt 
werden und die Plakate dürfen nach Genehmigung  4 Wochen vor dem Wahltermin 
aufgehängt werden und müssen max. 5 Tage nach der Wahl entfernt sein.
Sachbearbeiter für Plakatierung, Infostände zur Wahl ist Frau Bohne, Ordnungsamt, 
Tel. 034344/81012 Fax. 81022, E-Mail b.bohne@kohren-sahlis.de .
Zum Punkt Lautsprecherwerbung wenden Sie sich bitte an das LRA Landkreis 
Leipzig, Straßenverkehrsbehörde, Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.        
B. Bohne
Ordnungsamt
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